
Stadt Ribnitz-Damgarten

Beschlussauszug
aus der

21. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
vom 15.06.2022

Top 12 Änderungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Ribnitz-Damgar-
ten, „Wohn- und Geschäftshaus Ulmenallee 10 – 12“, im Verfah-
ren nach § 13 a BauGB

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-22/518
Änderungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- und Ge-
schäftshaus Ulmenallee 10 – 12“, im Verfahren nach § 13 a BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Der Aufstellungsbeschluss Nr. RDG/BV/BA-22/448 vom 6. April 2022 der Stadtver-
tretung Ribnitz-Damgarten über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 
wird wie folgt geändert:
4. Gem. § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften 

des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entspre-
chend. Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abge-
sehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird im 
Rahmen einer dreiwöchigen Auslegung der Vorentwurfsunterlagen durchge-
führt. Gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4 a Abs. 2 BauGB sind parallel zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Aufgabenbereich die Planung berühren kann, zu beteiligen.

2. Im Übrigen bleibt der Beschluss Nr. RDG/BV/BA-22/518 vom 6. April 2022 unver-
ändert bestehen.

3. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder 25

davon anwesend 19 Ja- Stimmen 19 Nein- Stimmen 0 Enthaltungen 0

Bemerkung:



Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstim-
mung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mit-
teilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war. 
Die Stadtvertretung war beschlussfähig.

Huth
Bürgermeister


